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Problemstellung, Zielsetzung und Gang der
Untersuchung

Der Umfang vieler moderner Verträge stellt das notarielle Beurkundungs-
verfahren vor Herausforderungen. Das Vertragswerk muss den Beteiligten
in der Beurkundungsverhandlung in seiner Gänze vorgelesen werden. Bei
Verträgen von mehreren hundert Seiten Länge kann dies Stunden, wenn
nicht Tage dauern. Die Praxis behilft sich mit der Auslagerung von Teilen
des Vertragstextes in Anlagen, welche in einer sog. Bezugsurkunde gebün-
delt werden. Eine solche Bezugsurkunde kann im Einzelfall ganze Ordner
füllen.1 Gebräuchlich ist es etwa, in einem Unternehmenskaufvertrag auf
Jahresabschlüsse, auf die Dokumentation zu übernehmender Rechtsver-
hältnisse, auf Listen mit Angaben zu Kundenbeziehungen oder im Rah-
men eines sog. Portfolio-Deals auf Grundbesitzdaten und Baubeschrei-
bungen Bezug zu nehmen.

Das Beurkundungsverfahrensrecht sieht die Möglichkeit der „Verwei-
sung“ auf Anlagen vor (§ 9 Abs. 1 S. 2 BeurkG). Grundsätzlich erlaubt es
ein solches Procedere allerdings nur, wenn sämtliche Beurkundungsvor-
schriften auch hinsichtlich der Anlage, auf die verwiesen wird, eingehalten
werden. Das bringt die mitunter mühsame Pflicht mit sich, die Anlagen
gemeinsam mit der notariellen Niederschrift vorzulesen. Für bestimmte
Anlagen gilt die strenge Verlesungspflicht allerdings nur eingeschränkt. So
kann beispielsweise auf in Anlagen enthaltene Bestandsverzeichnisse ver-
wiesen werden, ohne dass diese vorzulesen sind. Besonders hervorzuhe-
ben ist zudem die Möglichkeit, auf andere notarielle Niederschriften zu
verweisen, ohne diese vorlesen zu müssen.

Aufgrund der Privilegierung von Anlagen in Form notarieller Nieder-
schriften hat sich in den letzten Jahrzehnten die Verwendung von Bezugs-
urkunden eingebürgert. Dabei werden Teile eines Vertrags vorab zu dem
Zweck notariell beurkundet, bei der anschließenden Beurkundung des Ver-
trags auf die so errichtete notarielle Niederschrift – die Bezugsurkunde –

Teil 1:

1 Zum Umfang mancher Vertragswerke und ihrer Anlagen siehe Bohrer, DStR 2012,
1232 (1233): „in Regalmetern zu messen“; MünchVHdb Bd. 2/von Hoyenberg,
Form. I.4 Anm. 1; Hauschild/Kallrath/Wachter/Burmeister, § 23 Rn. 3, 42; Binz/
Mayer, NJW 2002, 3054 (3055).
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verweisen zu können, ohne sie dort vorlesen zu müssen. Regelmäßig sind
an der Errichtung der Bezugsurkunde nicht die Vertragsparteien, sondern
Dritte beteiligt, oft Mitarbeiter des Notars. So können Bezugsurkunden be-
sonders effizient erstellt werden. Mittels der sich anschließenden Verwei-
sung lassen sich selbst sehr umfangreiche Vertragswerke unter vertretba-
rem Zeitaufwand beurkunden. Doch erscheint zweifelhaft, ob diese Ver-
fahrensgestaltung den Zwecken der notariellen Beurkundung gerecht wird.
Wie kann dabei sichergestellt werden, dass der Inhalt der Bezugsurkunde
den Vertragsparteien im Detail bekannt ist und tatsächlich ihrem Willen
entspricht? Auf welchem Wege kann eine notarielle Beratung und Beleh-
rung stattfinden? Und überdies drängt sich die Frage auf, welchen Mehr-
wert es hat, die Bezugsurkunde mit einem beliebigen Dritten zu beurkun-
den und sie ihm hierbei vorzulesen.

Tatsächlich stellt die Wahl der richtigen Bezugnahmeform eine der we-
sentlichen Fehlerquellen notarieller Tätigkeit dar.2 Die falsche Einschät-
zung des Notars in diesem Kontext kann die Formnichtigkeit des gesam-
ten Rechtsgeschäfts zur Folge haben. Die statthafte Form der Bezugnahme
richtet sich nämlich jeweils danach, ob die Anlage zum Zweck der Wah-
rung von Formerfordernissen zum Gegenstand der notariellen Nieder-
schrift gemacht werden muss. Diese Thematik wird meist unter dem Stich-
wort der Abgrenzung der Verweisung vom Hinweis diskutiert. Vor der Ku-
lisse des formellen Beurkundungsrechts geht es dabei im Hintergrund um
Themen des materiellen Rechts, namentlich um die Frage nach dem Um-
fang der Beurkundungspflicht.

Angesichts der Formnichtigkeit, die bei Beurkundungsfehlern droht,
wird der vorsichtige Notar häufig dem Rat folgen, „lieber einen Punkt zu
viel zu beurkunden als einen zu wenig“.3 Gleichwohl ist es nicht generell
ratsam, aus Unsicherheit kurzerhand auf sämtliche Anlagen zu verweisen.
Das kann das Beurkundungsverfahren unnötig überfrachten. In einer Beur-
kundungsverhandlung sollen die wesentlichen Parteivereinbarungen im
Mittelpunkt stehen und ist es Aufgabe des Notars, die Beteiligten zu bera-
ten und zu belehren. Das ist nicht gewährleistet, wenn der Notar eine gro-
ße Vielzahl von Seiten mit zuweilen monotonen Listen vorzulesen hat.

2 Zu Recht hebt Lange, NJW 2017, 137 (138), die Bezugnahme auf Anlagen als
„vielleicht wichtigste Fehlerquelle“ hervor. Siehe auch Wicke, MittBayNot 2014,
13 (14 f.); Hauschild/Kallrath/Wachter/Burmeister, § 23 Rn. 43.

3 Rat von Crusius, DNotZ 1966, 657 (664). Siehe dazu auch Hauschild/Zimmer-
mann, FS Brambring, S. 113 (121).
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Unter solchen – alle Mitwirkenden ermüdenden – Gegebenheiten können
weder der Notar noch die Beteiligten dem eigentlich bedeutsamen Ver-
tragsinhalt hinreichende Aufmerksamkeit schenken und ist das Erreichen
der mit der notariellen Beurkundung und dem Vorlesen der Niederschrift
verbundenen Ziele gefährdet.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob es sich bei der
Bezugnahme auf Anlagen tatsächlich um ein „beurkundungsrechtliches
Buch mit sieben Siegeln“4 handelt. Das Thema der Untersuchung ist die
Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und Praktikabilität der Einbeziehung von
Anlagen in notarielle Urkunden sowie die Beschäftigung mit Alternativen
de lege lata und de lege ferenda.

Zunächst werden die Grundlagen des Rechts der notariellen Beurkun-
dung beschrieben (Teil 2). Dazu wird das Verhältnis von Beurkundungser-
fordernissen einerseits und Beurkundungsverfahrensrecht andererseits auf-
gezeigt. Dargestellt wird, unter welchen Voraussetzungen es der notariel-
len Beurkundung bedarf und welchen Zwecken diese Form dient. Es folgt
ein Überblick über das Beurkundungsverfahrensrecht, wobei dargelegt
wird, woher der das Beurkundungsverfahren prägende Zwang zum Verle-
sen der notariellen Niederschrift stammt.

Im dritten Teil der Arbeit wird die Bezugnahme auf Anlagen in ihren
verschiedenen Spielarten erörtert. Zunächst werden die Gründe herausge-
arbeitet, auf die der zunehmende Umfang von Vertragswerken zurückzu-
führen ist. Anschließend werden die beiden Bezugnahmeformen, die Ver-
weisung und der Hinweis, mit ihren Verfahrensanforderungen und Rechts-
folgen dargestellt. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung ist auch
die Möglichkeit der Bezugnahme auf Daten und Datenträger Teil der Be-
trachtung.

Anschließend wird analysiert, unter welchen Voraussetzungen eine Ver-
weisung erforderlich ist und wann ein Hinweis ausreicht (Teil 4). Hierzu
werden zunächst die in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansätze
dargestellt und gewürdigt. Aufbauend darauf wird die Abgrenzung von
beurkundungspflichtigen zu nicht beurkundungspflichtigen Anlagen an-
hand einer Vielzahl von Fallgruppen konkretisiert.

Im fünften Teil der Arbeit werden die besonderen Formen der Bezug-
nahme betrachtet. Zunächst werden die privilegierten Verweisungstatbe-

4 Hauschild/Zimmermann, FS Brambring, S. 113: „Anlagen zum Unternehmenskauf-
vertrag – ein beurkundungsrechtliches Buch mit sieben Siegeln?“.
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stände, namentlich § 13a BeurkG und § 14 BeurkG, mit ihren Besonder-
heiten dargestellt. Schließlich wird auf die analoge Anwendung von § 13
Abs. 2 BeurkG eingegangen.

Der sechste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Bezugsurkunde und
ihren Alternativen. Zunächst wird beschrieben, welche Gestaltungsspiel-
räume die notarielle Praxis im Rahmen der Verweisung nach § 13a
BeurkG hat und wie sie aufgrund des großen Umfangs vieler Vertragswer-
ke und der grundsätzlich bestehenden Verlesungspflicht vielfach wahrge-
nommen werden. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass die gebräuch-
lich gewordene Errichtung von Bezugsurkunden unter alleiniger Beteili-
gung Dritter zum Zweck der späteren Verweisung zwar de lege lata zuläs-
sig ist, vor dem Hintergrund der mit der notariellen Beurkundung verfolg-
ten Zwecke jedoch problematisch erscheint. Auf der Grundlage dieses Be-
funds wird untersucht, ob das Beurkundungsverfahren durch alternative
Vertragsgestaltungen ohne die Verweisung auf eigens errichtete Bezugsur-
kunden auskommen kann. Ausgehend von dem Ergebnis, dass hinreichen-
de Gestaltungsalternativen nicht großflächig zur Verfügung stehen, wer-
den verschiedene Alternativen de lege ferenda diskutiert. Der Teil schließt
mit einem Reformvorschlag.
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Grundlagen zum Recht der notariellen Beurkundung

Das BGB enthält in Form des § 128 BGB eine mit „notarielle Beurkun-
dung“ überschriebene Norm. Auch schreiben eine Reihe weiterer Bestim-
mungen des BGB die notarielle Beurkundung von Rechtsgeschäften vor.
Doch trifft keine dieser Vorschriften eine Aussage darüber, wie die notari-
elle Beurkundung zu erfolgen hat. Stattdessen ist das Beurkundungsver-
fahren im BeurkG geregelt. Dessen Normen bestimmen die Voraussetzun-
gen und den Ablauf der notariellen Beurkundung, regeln aber ihrerseits
nicht, welche Gegenstände der notariellen Beurkundung bedürfen. Sie
können weder einen Beurkundungszwang begründen noch eine bestehen-
de Beurkundungspflicht einschränken oder erweitern.5 Das Beurkun-
dungsverfahrensrecht bestimmt somit allein, wie zu beurkunden ist, wäh-
rend Formvorschriften vorgeben, was zu beurkunden ist.6

Die Vorgaben des materiellen Rechts

Das BGB unterscheidet in seinem Allgemeinen Teil zwischen fünf ver-
schiedenen, zueinander in einem Stufenverhältnis stehenden Formen,
nämlich der Textform (§ 126b BGB), der Schriftform (§ 126 BGB), der
elektronischen Form (§ 126a BGB), der öffentlichen Beglaubigung (§ 129
BGB) und der notariellen Beurkundung (§ 128 BGB).7 Dabei stellt die no-
tarielle Beurkundung die höchste Form dar, welche alle anderen Formen
zu ersetzen vermag.8

Teil 2:

A.

5 BGH, Urt. v. 06.04.1979 – V ZR 72/74, juris Rz. 23 = BGHZ 74, 346 = NJW 1979,
1496; Winkler, § 9 Rn. 27.

6 Brambring, DNotZ 1980, 281 (283 f.); Lichtenberger, NJW 1980, 864 (866);
Hauschild/Zimmermann, FS Brambring, S. 113 (116); Armbrüster/Preuß/Renner/
Piegsa, § 9 BeurkG Rn. 20; Winkler, § 9 Rn. 26.

7 In den weiteren Büchern des BGB finden sich auch Modifizierungen dieser For-
men, vgl. MünchKomm-BGB/Einsele, § 125 Rn. 2. So schreibt das Gesetz mitunter
die gleichzeitige Anwesenheit der Parteien (§§ 925, 1410, 2276 BGB) oder die ei-
genhändige Abfassung des Testaments (§ 2247 BGB) vor.

8 Vgl. §§ 126 Abs. 4, 129 Abs. 2 BGB. Siehe auch Staudinger/Hertel, § 125 Rn. 19;
NK-BGB/Noack/Kremer, § 125 Rn. 3.
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Anordnung der Beurkundungspflicht

Das deutsche Zivilrecht kennt den Grundsatz der Formfreiheit.9 Die Beob-
achtung einer Form ist daher im Grunde nur erforderlich, wenn das Gesetz
für den wirksamen Abschluss eines Rechtsgeschäfts ausdrücklich die
Pflicht zur Einhaltung einer Form statuiert. Das materielle Recht enthält
eine Vielzahl an Formvorschriften. Sie finden sich im Schuld- wie im Sa-
chenrecht und im Familien- wie im Erbrecht. Die Form der notariellen Be-
urkundung wird dabei vergleichsweise selten angeordnet. Sie ist allerdings
insbesondere im Immobiliarsachenrecht sowie im Gesellschaftsrecht anzu-
treffen.10

Wird eine materiell-rechtliche Formvorschrift nicht eingehalten, ist das
Rechtsgeschäft gemäß § 125 S. 1 BGB nichtig. Die Beobachtung eines
materiell-rechtlichen Formerfordernisses ist folglich Wirksamkeitsvoraus-
setzung des formbedürftigen Geschäfts. Zwar kennt auch das formelle
Recht Formerfordernisse, wie z.B. § 29 GBO oder § 12 HGB zeigen, doch
handelt es sich bei solchen Normen um bloße Ordnungsvorschriften, deren
Missachtung nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts führt.

Neben einem gesetzlich begründeten Formbedürfnis kommen gewill-
kürte Formerfordernisse in Betracht. Es steht den Parteien frei, einen
Formzwang rechtsgeschäftlich zu begründen oder zu verschärfen. Das ist
Teil ihrer Vertragsfreiheit.11 Die Parteien können bei gewillkürten Former-
fordernissen darüber entscheiden, welche Form einzuhalten ist und welche
Abreden von der Form erfasst sein sollen.12 Auch können sie die Rechts-
folgen eines Verstoßes festlegen und bestimmen, ob das Formerfordernis
konstitutiv oder deklaratorisch wirken soll. Nur im Zweifel führt ein Ver-
stoß gegen ein gewillkürtes Formerfordernis gemäß § 125 S. 2 BGB zur
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts. Praktisch ist es jedoch selten, dass die
kostenintensive notarielle Beurkundung rechtsgeschäftlich vereinbart
wird. Im Folgenden sollen daher die gesetzlichen Formerfordernisse im
Vordergrund stehen.

I.

9 MünchKomm-BGB/Einsele, § 125 Rn. 1; Staudinger/Hertel, § 125 Rn. 3.
10 Z.B. § 311b Abs. 1 S. 1 BGB; § 2 Abs. 1 GmbHG; § 15 Abs. 3, 4 GmbHG; § 23

Abs. 1 AktG, § 6 UmwG.
11 Staudinger/Hertel, § 125 Rn. 121; NK-BGB/Noack/Kremer Rn. 54.
12 Grenzen können sich bei der Verwendung allgemeiner Geschäftsbedingungen er-

geben (§ 307 BGB, § 309 Nr. 13 lit. a, b BGB). Siehe dazu Staudinger/Hertel,
§ 125 Rn. 122 sowie NK-BGB/Noack/Kremer Rn. 59 ff.
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Umfang der Beurkundungspflicht

§ 125 S. 1 BGB ordnet an, dass ein Rechtsgeschäft, welches der durch Ge-
setz vorgeschriebenen Form ermangelt, nichtig ist. Daraus lässt sich ablei-
ten, dass Formerfordernisse sich grundsätzlich auf das gesamte Rechtsge-
schäft erstrecken.13 Einige Formvorschriften heben diesen Grundsatz der
Gesamtbeurkundung ausdrücklich hervor. So schreibt etwa § 311b Abs. 1
S. 1 BGB für Grundstückskaufverträge vor, dass der „Vertrag“ schlecht-
hin beurkundet werden muss. Hinsichtlich der Verpflichtung zur Übertra-
gung von GmbH-Geschäftsanteilen ist durch § 15 Abs. 4 S. 1 GmbHG
festgelegt, dass die „Vereinbarung“ der Form der notariellen Beurkun-
dung unterliegt. So einfach dies auf den ersten Blick erscheint, so schwie-
rig gestaltet sich aber im Einzelfall die Festlegung des Umfangs der Beur-
kundungspflicht. Dies gilt umso mehr, als die Rechtsprechung den Grund-
satz der Gesamtbeurkundung an mancher Stelle aufgeweicht, an anderer
Stelle verschärft hat.

Grundsatz der Gesamtbeurkundung

Die Anordnung der Form der notariellen Beurkundung hat wegen des
Grundsatzes der Gesamtbeurkundung im Allgemeinen zur Folge, dass das
gesamte Rechtsgeschäft der notariellen Beurkundung bedarf.14 Der Begriff
des Rechtsgeschäfts ist aufgrund der Vorschrift des § 125 S. 1 BGB der
maßgebliche Anknüpfungspunkt zur Bestimmung des Umfangs der Beur-
kundungspflicht. Er bezeichnet den Tatbestand, der sich aus den von den
Parteien abgegebenen Willenserklärungen sowie etwaigen weiteren Tatbe-
standsmerkmalen zusammensetzt, an welchen die Rechtsordnung den Ein-
tritt des gewollten rechtlichen Erfolgs knüpft.15 Allerdings beziehen sich
die im Allgemeinen Teil des BGB genannten Formen ihrer Natur nach le-
diglich auf Erklärungen und passen nicht zu sonstigen Tatbestandsmerk-

II.

1.

13 Zum Grundsatz der Gesamtbeurkundung siehe Staudinger/Hertel, § 125 Rn. 58;
NK-BGB/Noack/Kremer, § 125 Rn. 11; PWW/Ahrens, § 125 Rn. 17; Münch-
Komm-BGB/Einsele, § 125 Rn. 32; Palandt/Ellenberger, § 125 Rn. 9.

14 Staudinger/Hertel, § 125 Rn. 58; NK-BGB/Noack/Kremer, § 125 Rn. 11; PWW/
Ahrens, § 125 Rn. 17; Palandt/Ellenberger, § 125 Rn. 9; Hk-BGB/Dörner, § 125
Rn. 5; Wolf/Neuner, § 44 Rn. 20.

15 Palandt/Ellenberger, Überbl. v § 104 Rn. 2; Brox/Walker, § 4 Rn. 96; Leipold, § 10
Rn. 6.
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malen, aus denen sich ein Rechtsgeschäft zusammensetzen kann. Man
denke nur an die Eigentumsübertragung von Grundstücken, die neben der
dinglichen Einigung noch die Eintragung der Rechtsänderung im Grund-
buch erfordert (§ 873 Abs. 1 S. 1 BGB).16 Das lässt sich freilich vor dem
Hintergrund erklären, dass der historische Gesetzgeber nicht trennscharf
zwischen dem Terminus des Rechtsgeschäfts und den zu seinem Ab-
schluss erforderlichen Willenserklärungen unterschieden hat. Ausdrück-
lich heißt es in den Motiven zum BGB, dass die Begriffe der Willenserklä-
rung und des Rechtsgeschäfts in der Regel gleichbedeutend gebraucht
werden.17 Im Kontext des § 125 S. 1 BGB bedeutet dies, dass zwar ein
Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form erman-
gelt, nichtig ist, hieraus aber nicht zu folgern ist, dass das gesamte Rechts-
geschäft dieser Form bedarf. Vielmehr unterliegen dem Formzwang ledig-
lich die Willenserklärungen, aus denen sich das Rechtsgeschäft zusam-
mensetzt.

Unter einen angeordneten Beurkundungszwang fallen dementsprechend
grundsätzlich sämtliche Willenserklärungen, aus denen sich nach dem
Willen der Parteien das beurkundungspflichtige Rechtsgeschäft zusam-
mensetzen soll.18 Zwischen wichtigen und weniger wichtigen Erklärungen
wird dabei nicht unterschieden. Die Auffassung, dass der Formzwang nur
für die wesentlichen Teile eines Vertrags gelte,19 konnte sich nicht durch-
setzen.20 Die Beurkundungspflicht gilt daher sowohl für wesentliche Ver-
einbarungen (essentialia negotii) als auch für alle Nebenabreden (acciden-

16 Hk-BGB/Staudinger, § 873 Rn. 8.
17 Siehe Motive zum allgemeinen Theile des BGB, S. 126, zitiert nach Mugdan I,

S. 421. Tatsächlich decken sich die Begriffe des Rechtsgeschäfts und der Willens-
erklärung nur beim einseitigen Rechtsgeschäft, da sich lediglich dort der Inhalt ei-
nes Rechtsgeschäfts auf eine Willenserklärung beschränkt; siehe Bork, § 12
Rn. 399; Palandt/Ellenberger, Überbl. v § 104 Rn. 2.

18 BGH, Urt. v. 23.09.1977 – V ZR 90/75, juris Rz. 13 = BGHZ 69, 266 = NJW
1978, 102; BGH, Urt. v. 23.02.1979 – V ZR 99/77, juris Rz. 11 = NJW 1979,
1495; Palandt/Ellenberger, § 125 Rn. 9; MünchKomm-BGB/Einsele, § 125 Rn. 32.

19 Siehe dazu Häsemeyer, S. 216 m.w.N.
20 Gegen eine Beschränkung auf wesentliche Vereinbarungen sprechen die Formzwe-

cke der notariellen Beurkundung. Während man der Warnfunktion durch die bloße
Beurkundung der essentialia negotii gerecht werden könnte, erfordern die Klar-
stellungs- und Beweisfunktionen die Fixierung des gesamten Rechtsgeschäfts.
Auch der Zweck der notariellen Beratung und Belehrung erfordert die umfassende
Kenntnis des Notars vom zu beurkundenden Rechtsgeschäft. Zudem ist die Ab-
grenzung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Abreden fließend und daher
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talia negotii).21 Auch spätere Änderungen und Ergänzungen des Rechtsge-
schäfts sind grundsätzlich formbedürftig.22 Im Gegenzug lässt sich aber
auch feststellen, dass sich der Beurkundungszwang auf Willenserklärun-
gen beschränkt. Sonstige Erklärungen, wie beispielsweise Wissenserklä-
rungen, werden von der Beurkundungspflicht nicht erfasst.

Um ein Formproblem handelt es sich auch nicht, wenn die notarielle
Urkunde keine Angaben zu einem regelungsbedürftigen Punkt enthält,
über den sich die Vertragsparteien noch nicht endgültig geeinigt haben.23

In einem solchen Fall kann ein Dissens (§ 154 BGB) vorliegen, nicht aber
die Formnichtigkeit des Rechtsgeschäfts angenommen werden. Das Beur-
kundungserfordernis als solches soll nämlich nur die Dokumentation des
tatsächlich Vereinbarten sicherstellen, nicht dagegen auch eine inhaltlich
vollständige und ausreichend bestimmte Einigung der Parteien gewährleis-
ten.24

Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtbeurkundung

Der Grundsatz der Gesamtbeurkundung gilt nicht ausnahmslos. Mitunter
wird der Umfang der Beurkundungspflicht im Rahmen der Anordnung des
Formzwangs ausdrücklich beschränkt. So bedarf es bei einer Schenkung
nach § 518 Abs. 1 BGB nicht der notariellen Beurkundung des zweiseiti-
gen Schenkungsvertrags, sondern allein des Schenkungsversprechens.25

Auch behandelt die Rechtsprechung Beurkundungsvorschriften in einigen
Fallgruppen restriktiv. So sind etwa Änderungen zu Grundstückskaufver-
trägen formfrei möglich, sofern sie der Behebung von Abwicklungs-

2.

gerade vor dem Hintergrund der drohenden Formnichtigkeit unzureichend trenn-
scharf. Siehe hierzu ausführlich Wolf/Neuner, § 44 Rn. 20.

21 Vgl. MünchKomm-BGB/Einsele, § 125 Rn. 32; Soergel/Hefermehl, § 125 BGB
Rn. 4.

22 Palandt/Ellenberger, § 125 Rn. 10 m.w.N.; zu den Ausnahmen siehe unten, S. 29 f.
23 BGH, Urt. v. 30.06.2006 – V ZR 148/05, juris Rz. 12 = NJW-RR 2006, 1292.
24 BGH, Urt. v. 30.06.2006 – V ZR 148/05, juris Rz. 12 = NJW-RR 2006, 1292. Eine

davon zu unterscheidende Frage ist, inwieweit das Beurkundungsverfahrensrecht
sicherstellen soll, dass der Wille der Beteiligten vollständig erfasst wird. Zu den
Beratungs- und Belehrungspflichten gemäß § 17 BeurkG siehe unten, S. 35.

25 Abweichungen vom Grundsatz der Gesamtbeurkundung sehen z.B. auch § 766
S. 1 BGB für die Bürgschaftserklärung sowie §§ 780, 781 BGB für das abstrakte
Schuldanerkenntnis vor.
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schwierigkeiten dienen oder nach erklärter Auflassung erfolgen.26 An an-
derer Stelle dehnt die Rechtsprechung den Umfang der Beurkundungs-
pflicht aus. Dies gilt gerade im Hinblick auf an sich nicht beurkundungs-
pflichtige Geschäfte, welche mit einem Grundstückskaufvertrag derartig
rechtlich zusammenhängen, dass sie nach dem Parteiwillen miteinander
„stehen und fallen“ sollen und deshalb eine rechtliche Einheit bilden.27

Danach kann beispielsweise auch ein Bauvertrag dem Formzwang des
§ 311b Abs. 1 S. 1 BGB unterliegen.28

Gewillkürte Formerfordernisse

Im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit können die Parteien den Umfang des
von ihnen vereinbarten Formzwangs festlegen. Treffen sie keine ausdrück-
lichen Regelungen, gilt im Zweifel auch für gewillkürte Formerfordernisse
der Grundsatz der Gesamtbeurkundung, sodass sämtliche von den Parteien
im Zusammenhang mit dem Rechtsgeschäft abgegebenen Willenserklä-
rungen der Beurkundung bedürfen.29 Die Parteien können aber auch be-
stimmen, dass nur einzelne Abreden der vereinbarten Form bedürfen, bei-
spielsweise solche, die die Änderung oder Beendigung eines Vertrags be-

3.

26 Zu Änderungen zur Behebung von Abwicklungsschwierigkeiten siehe RG, Urt.
v. 03.02.1922 – II 640/21 = RGZ 103, 328; BGH, Urt. v. 02.10.1957 – V ZR
212/55 = WM 1957, 1458; BGH, Urt. v. 27.10.1972 – V ZR 37/71, juris Rz. 14 =
NJW 1973, 37; BGH, Urt. v. 08.04.1988 – V ZR 260/86, juris Rz. 16 = NJW 1988,
3263; BGH, Urt. v. 05.04.2001 – VII ZR 119/99, juris Rz. 20 = NJW 2001, 1932.
Zu Änderungen nach erklärter Auflassung siehe BGH, Urt. v. 14.05.1971 – V ZR
25/69, juris Rz. 13 = MDR 1971, 737; BGH, Urt. v. 28.09.1984 – V ZR 43/83,
juris Rz. 14 f. = NJW 1985, 266. Kritisch jeweils MünchKomm-BGB/Kanzleiter,
§ 311b Rn. 58.

27 BGH, Urt. v. 06.12.1979 – VII ZR 313/78, juris Rz. 20 = BGHZ 76, 43 = NJW
1980, 829; BGH, Urt. v. 24.09.1987 – VII ZR 306/86, juris Rz. 13 = BGHZ 101,
393 = NJW 1988, 132; BGH, Urt. v. 16.07.2004 – V ZR 222/03, juris Rz. 7 =
NJW 2004, 3330; BGH, Urt. v. 22.07.2010 – VII ZR 246/08, juris Rz. 8, 10 =
BGHZ 186, 345 = WM 2010, 1817; Palandt/Grüneberg, § 311b Rn. 32;
Staudinger/Schumacher, § 311b Abs. 1 Rn. 173 ff.; MünchKomm-BGB/Kanzleiter,
§ 311b Rn. 53 ff.; Erman/Grziwotz, § 311b Rn. 51 ff. Kritisch Freitag, AcP 207
(2007), 287 (296).

28 BGH, Urt. v. 06.12.1979 – VII ZR 313/78, juris Rz. 20 = BGHZ 76, 43 = NJW
1980, 829; BGH, Urt. v. 22.07.2010 – VII ZR 246/08, juris Rz. 8, 10 = BGHZ 186,
345 = WM 2010, 1817.

29 Palandt/Ellenberger, § 125 Rn. 18; BeckOK-BGB/Wendtland, § 125 Rn. 13.
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